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Allgemeines

Informationen für neue Mitglieder der Kirchenvorstände

Zunächst gratulieren wir allen neu gewählten Mitgliedern der Kirchenvorstände und 
der Räte der Pastoralen Räume! Wir schätzen Ihr ehrenamtliches Engagement sehr 
und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Zusätzlich zu den Veröffentlichungen des Bistums Aachen erhalten Sie mit unseren 
Infobriefen  regelmäßig  aktuelle  Informationen  zum  großen 
Kirchengemeindeverband  Düren-Eifel  und  Hinweise  zur  Zusammenarbeit  mit 
unserem VWZ.   

Den „Neuen“ empfehlen wir die Lektüre der letzten Infobriefe. Bei Fragen sprechen 
Sie uns gerne an. 

Hinweis für die konstituierenden Sitzungen: Die von uns versandten Formulare sind 
nur teilweise deckungsgleich mit den Formularen in CoMap, insbesondere Formular 
13.  Dieser  Sachverhalt  war  uns  beim  Versand  leider  nicht  bekannt.  Um  eine 
problemlose Bearbeitung z.B. bei den Vollmachten sicherzustellen, bitten wir Sie, 
unsere  Formblätter  -  zusätzlich  zu  den  Bistumsformularen  -  zuzusenden. 
Vielen Dank!

Erreichbarkeit VWZ Weihnachten/Jahreswechsel

Das VWZ ist  bis zum 23.12.2025 geöffnet,  vom 29.12.2025 bis zum 02.01.2026 
machen wir Weihnachtsferien und ab dem 05.01.2025 sind wir wie gewohnt für Sie 
erreichbar. 

Stellenausschreibungen

Wir weisen auf unsere aktuellen Stellenausschreibungen mit einer Bewerbungsfrist 
bis zum 07.12.2025 hin:
"Sachbearbeiter/in Liegenschaften - Grundbesitzmanagement -"
"Auszubildende/n Kauffrau/-mann für Büromanagement"

Strukturelle Änderungen ab 2026

Wie  Sie  sicherlich  erfahren  haben,  gibt  es  durch  Fusionen  und  neue 
Kirchengemeindeverbände  bereits  ab  dem  Jahr  2026  Änderungen  bei  unseren 
Mandanten in den Bereichen Linnich, Titz, Aldenhoven, Jülich, Düren, Niederzier 
und  Simmerath.  Ab  dem  01.01.2026  wird  die  Kirchengemeinde  St.  Franziskus 
Düren(-Nord) und über die Fusion zu St. Josef Linnich auch die Kirchengemeinde 
Hl. Maurische Märtyrer Gevenich durch unser VWZ betreut. Im Personalbereich sind 
zahlreiche Betriebsübergänge nach §  613a BGB zu bearbeiten.  Im Finanz-  und 
Immobilienbereich  sind  neben  neuen  Mandanten  Änderungen  im  Kontenrahmen 
und in der Kostenstellenstruktur zu berücksichtigen. Darüber hinaus sieht die neue 
Fondsordnung die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen vor. 

Die verwaltungsmäßige Umsetzung ist auf allen Ebenen mit umfangreichen Arbeiten 
verbunden. Auch für die Mitarbeitenden des VWZ bedeutet dies aktuell sowie in den 
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nächsten  Monaten  eine  hohe  Arbeitsbelastung.  Die  Abwicklung  von  dringenden 
Angelegenheiten  wie  Zahlungen  und  Personalfällen  hat  oberste  Priorität.  Vor 
diesem Hintergrund bitten wir Sie vorab um Ihr Verständnis, wenn die Bearbeitung 
bei einzelnen, nicht zeitkritischen Vorgängen etwas länger dauern sollte. 

Ein aus unserer Sicht erfreulicher Punkt ist, dass in einigen pastoralen Räumen die 
Stellen der Verwaltungsleitungen besetzt werden konnten. Es finden regelmäßige 
Treffen  in  unserem  VWZ  statt.  Wir  wünschen  den  neuen  Verwaltungsleitungen 
einen guten Start und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

Offenlage Jahresabschlüsse KGV Düren-Eifel 2022/2023

Der Verbandsausschuss des KGV Düren-Eifel hat in der Sitzung vom 25.09.2025 
den Prüfbescheid  des Bischöflichen Generalvikariats zu den Jahresabschlüssen 
2022 und 2023 zur Kenntnis genommen und dem Verwaltungszentrum Entlastung 
erteilt.  Die  von  der  Verbandsversammlung festgestellten  Jahresabschlüsse  2022 
und 2023 liegen vom 08.12. bis zum 22.12.2025 im Verwaltungszentrum Schleiden, 
Büro  109  aus.  Aus  organisatorischen  Gründen  bitten  wir  um  eine  vorherige 
Terminabstimmung.  

Abteilungsleitung ab 2026

Ab  dem  01.01.2026  wird  Frau  Vanessa  Langwald  ihre  Elternzeit  beenden  und 
wieder  in  Teilzeit  die  Abteilungsleitung Personal  übernehmen.  Wir  wünschen ihr 
einen guten Start! An dieser Stelle danken wir Frau Monika Bouß für die Vertretung 
von Frau Langwald im letzten Jahr!

Neues aus   de  r Abteilung   Finanzen  

Bearbeitung von Rechnungen
Alle Rechnungen, die  bis zum 18.12.2025 im VWZ eingehen, können wir noch in 
diesem  Jahr  bearbeiten.  Aus  systemtechnischen  Gründen  (erforderliche 
Umstellungen) können Buchungen für das Jahr 2025 nur noch bis zum 07.01.2026 
erfolgen. 

Neues aus   der Abteilung   Personal  

Minijobgrenze und Mindestlohn

Mit Wirkung ab dem 01.01.2026 steigt der Mindestlohn von aktuell 12,82 € auf 13,90 
€ und ab dem 01.01.2027 auf 14,60 €.

Daran  gekoppelt  sind  auch  die  Verdienstgrenzen  für  Minijobs  und  den 
Übergangsbereich.

Die Verdienstgrenze für Minijobs steigt 2026 von 556,00 € auf 603,00 € pro Monat; 
der Übergangsbereich (für sogenannte Midijobs) liegt 2026 zwischen 603,01 € und 
2.000,00 € (2025: 556,01 € bis 2.000,00 €).

Mysdworx app

Zum 01.02.2026 ist der Go-Live-Termin für die mysdworx app geplant.

Darin stehen Abrechnungen, Lohnsteuerbescheinigungen und die Bescheinigungen 
zur Sozialversicherung nach § 25 DEÜV jederzeit zur Verfügung und können bei 
Bedarf von den Mitarbeitenden heruntergeladen werden.

Weitere Informationsschreiben zur Anwendung und Nutzung folgen.
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Gehaltsläufe

Für den KGV Düren-Eifel finden die Läufe im Jahr 2026 an folgenden Tagen statt:

• 19.01.2026
• 11.02.2026
• 19.03.2026
• 20.04.2026
• 12.05.2026
• 15.06.2026
• 17.07.2026
• 19.08.2026
• 16.09.2026
• 16.10.2026
• 17.11.2026
• 15.12.2026

Wichtig:
Voraussetzung  für  eine  korrekte  Gehaltsabrechnung  ist  es,  dass  die 
Abrechnungsunterlagen  und  -belege  spätestens  zwei  Arbeitstage  vor  dem 
Gehaltslauf beim VWZ vorliegen. Später vorliegende Belege können nur noch in 
den Folge-Abrechnungen berücksichtigt werden. 

Bitte reichen Sie uns die Belege nur noch digital per E-Mail über das Bistumsnetz 
ein. 

Eine erneute Zusendung über den Postweg ist dann nicht mehr notwendig und kann 
gegebenenfalls  zur  Doppelerfassung  führen.  Als  Originalbelege  für  die 
Genehmigung benötigen wir nur noch Arbeits.- und Abänderungsverträge inklusive 
Abschrift aus dem Protokollbuch.

Neues aus de  r Abteilung   Immobilien  

Neue Bündelverträge für Gas und Strom ab 01.01.2026

Bereits  mit  E-Mail  vom 04.08.2025  haben  wir  Sie  über  die  neu  geschlossenen 
Bündelverträge informiert.
Damit  der  derzeitige  Versorger,  die  Fa.  Knauber  GmbH,  korrekte 
Schlussrechnungen zum 31.12.2025 erstellen kann, bitten wir Sie, alle Strom- und 
Gaszählerstände bis zum 12.01.2026 an die Knauber GmbH zu melden (d. h. alle 
im Bündel befindlichen Strom- und Gaszähler). Bitte schreiben Sie hierzu eine E-
Mail  an  erdgasgewerbe@knauber.de.  Diese E-Mail-Adresse gilt  sowohl  für  alle 
Stromzähler, als  auch  für  alle  Gaszähler.  Geben  Sie  in  der  E-Mail  die 
Zählernummer/n und den/die Zählerstand/Zählerstände zum 31.12.2025 an.
Die Einrichtungen, die in der Weihnachtszeit geschlossen haben und eine Ablesung 
zum 31.12.2025 nicht möglich ist, bitten wir, den Zählerstand am letzten Arbeitstag 
abzulesen und an die Knauber GmbH bzw. dem Verwaltungsleiter, Koordinator oder 
dem Zuständigen der Kirchengemeinde mitzuteilen, damit dieser die Zählerstände 
melden kann.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Mandanten nur maximal von den günstigeren 
Tarifen profitieren können, wenn die Zählerstände korrekt gemeldet und auf 
dieser Basis abgerechnet werden.

mailto:erdgasgewerbe@knauber.de
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Zählerstände/Heizölbestände zur Erstellung der Betriebskosten

Ebenso benötigen wir auch in diesem Jahr wieder Ihre Mithilfe bei der Ablesung der 
Zähler-  und  Zwischenzähler  für  die  Erstellung  der  Betriebskostenabrechnungen 
2025.  Das  Formular  zur  Erfassung  der  Zählerstände  und  Heizölbestände  zum 
31.12.2025 ist dem Infobrief als Anlage beigefügt. Bitte überprüfen Sie beim Eintrag 
ins Formular alle Zählernummern und ggf. Zwischenzählernummern, dies hilft uns 
bei der Zuordnung der Verbräuche auf die Mieteinheiten enorm. Bitte reichen Sie 
uns das vollständig ausgefüllte Formular bis zum 31.01.2026 zurück. Nicht korrekt 
ausgefüllte Formulare senden wir zur Vervollständigung zurück. Wir danken für Ihr 
Verständnis.
Das Formular zur Erfassung der Zählerstände und Heizölbestände finden Sie auch 
auf unserer Website unter Service - sonstige Downloads - Zählerstände Mietobjekte

       © privat

Das Foto zeigt einige Kolleginnen und Kollegen aus unserem VWZ beim diesjährigen Betriebsausflug ins 
Phantasialand Brühl am 28.11.2025.

Weihnachten ist die Zeit des Miteinanders und der Wertschätzung. 

Das gesamte Team des VWZ bedankt sich bei Ihnen für Ihr Vertrauen, 
Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen besinnlichen Advent, 

ein frohes Weihnachtsfest mit friedvollen Feiertagen und 

einen guten Start ins neue Jahr.


